
Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft nimmt den Bürgerantrag 
und die Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis. Er bittet die Verwaltung, im 
Falle des Eingangs eines Antrags auf Genehmigung einer Erddeponie in Hennef-
Meisenbach die im Bürgerantrag aufgeworfenen Fragestellungen im Rahmen ihrer 
Prüfung – soweit rechtlich zulässig – zu berücksichtigen. 
 


